
Gutachtliche Aeusserung 
über Krammers Ausgabe der Lex Salica.

Von G. Seeliger.

Der Aufforderung, mich zu der Ausgabe Krammers und 
zu den von Bruno Krusch und vom Freiherrn v. Schwerin 
erhobenen Bedenken zu äussern, gestatte ich mir nach­
zukommen. Ich glaube mich dabei kurz fassen und nur 
das letzte Ergebnis von umfassenderen Nachprüfungen und 
Untersuchungen hervorheben zu sollen.

Nach zwei Richtungen gehen die vorgetragenen Be­
denken. Einmal wird erklärt, dass Krammer das Hand­
schriftenverhältnis völlig verkannt und seiner Edition nicht 
die älteste, sondern eine der jüngsten Handschriftengruppen 
zu gründe gelegt habe. Dann wird die Grundanlage der 
Ausgabe bemängelt und es wird an Stelle des von Krammer 
beliebten Verfahrens, die fünf Haupttexte im Druck ein­
ander folgen zu lassen, ein synoptischer Abdruck gefordert. 
Während Krusch das Ziel Krammers, in der Ausgabe zum 
Urtext Chlodowechs vorzudringen und diesen kenntlich zu 
machen, wie das schon oft geschehen ist, billigt, hält 
Schwerin das für unausführbar und stellt andere Aufgaben 
in den Vordergrund. Zu diesen beiden Punkten ist Stellung 
zu nehmen.

I.
Der Versuch Krammers, die bisher herrschende An­

sicht über die Bedeutung der I. Klasse umzustossen und der 
III. Klasse den massgebenden Wert zuzuweisen, muss als 
völlig missglückt angesehen werden. Man mag jeden be­
liebigen Titel der Lex daraufhin ansehen: überall, wo sich 
beträchtliche Abweichungen zwischen I (Krammer B) und 
III (Krammer A) finden und wo die Abweichungen ge­
eignet sind, das Verhältnis von I und III aufzuklären, 
zeigt sich: I ist das Aeltere, III das Jüngere. Was 
Krammer zum Beweis seiner Annahme positiv vorbringt, 


